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Erläuterungen zu den  
Rechten der Aktionäre 
(gemäSS § 122 Abs. 2 AKTG,  
§ 126 Abs. 1 AKTG, § 127 AKTG,  
§ 131 Abs. 1 AktG)

1.Verlangen der Tagesordnungsergänzung  

gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Die Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000 (dies 

entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Ge-

genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 

eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich mindestens  

30 Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zu-

gangs nicht mitzurechnen ist. Der letztmögliche Zugangstermin 

ist somit Samstag, der 28. Mai 2011. 

Nach § 142 Abs. 2 AktG i. V. m. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 

AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit mindes-

tens drei Monaten vor dem Tag der Antragstellung hinsichtlich 

des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind. Entscheidend 

ist das Datum des Zugangs bei der Gesellschaft. 

Bitte richten Sie entsprechendes Verlangen an:

Epigenomics AG 

Herrn Dr. Achim Plum  

Kleine Präsidentenstraße 1  

10178 Berlin

oder per Telefax: +49 (0) 30 24345 - 555 

oder per E-Mail: HV2011@epigenomics.com 
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung wer-

den unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elek-

tronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und sol-

chen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen 

davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information 

in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Zusätzlich 

werden sie auf der Internetseite der Epigenomics AG unter  

www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/ 

hauptversammlung.html bekannt gemacht und den Aktionären 

gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 

Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 122 Abs. 1 und Abs. 2 AktG

(1)	 Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, 

deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund

kapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 

den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die 

Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 

andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am 

Grundkapital knüpfen. § 142 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 	In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen 

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne 

des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei 

börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der 

Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzu-

rechnen.

www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung.html
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§ 125 AktG – Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsrats-

mitglieder

(1) 	Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung 

den Kreditinstituten und den Vereinigungen von Aktionä-

ren, die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte für 

Aktionäre ausgeübt oder die die Mitteilung verlangt haben, 

die Einberufung der Hauptversammlung mitzuteilen. Der 

Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesord-

nung nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotier-

ten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung mitzuteilen. 

In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung 

des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch 

eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsen-

notierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in 

anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; 

Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

sollen beigefügt werden.

§ 142 Abs. 2 AktG

(2)	 Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung 

von Sonderprüfern zur Prüfung eines Vorgangs bei der Grün-

dung oder eines nicht über fünf Jahre zurückliegenden Vor-

gangs bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf 

Antrag von Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung zu-

sammen den hundertsten Teil des Grundkapitals oder einen 

anteiligen Betrag von 100.000 Euro erreichen, Sonderprüfer 

zu bestellen, wenn Tatsachen vorliegen, die den Verdacht 

rechtfertigen, dass bei dem Vorgang Unredlichkeiten oder 

grobe Verletzungen des Gesetzes oder der Satzung vorge-

kommen sind; dies gilt auch für nicht über zehn Jahre zu-

rückliegende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit des 

Vorgangs börsennotiert war. Die Antragsteller haben nachzu-

weisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag 

der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie 

die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten. Für 

eine Vereinbarung zur Vermeidung einer solchen Sonder

prüfung gilt § 149 entsprechend.
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2. Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge  

gemäß § 126 Abs.1 AktG, § 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen 

Gegenantrag mit Begründung gegen die Vorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der  

Tagesordnung zu stellen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von 

Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG sind ausschließ-

lich zu richten an:

Epigenomics AG 

Herrn Dr. Achim Plum  

Kleine Präsidentenstraße 1  

10178 Berlin 

oder per Telefax: +49 (0) 30 24345 - 555 

oder per E-Mail: HV2011@epigenomics.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-

den nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Gegenanträge 

und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens bis zum Ablauf 

des 13. Juni 2011 bei der Gesellschaft eingehen, werden nach den 

gesetzlichen Regeln unter der Internetadresse der Epigenomics AG  

www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/ 

hauptversammlung.html veröffentlicht. Eventuelle Stellung

nahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen und Wahlvor-

schlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 

Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 126 AktG – Anträge von Aktionären

(1)	 Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio

närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 

der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugäng-

lich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage 

vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 

einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begrün-

dung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse 

www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung.html
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übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.  

Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichma-

chen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen.  

§ 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2)	 Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zu-

gänglich gemacht zu werden,

1.	 soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen 

strafbar machen würde,

2.	 wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungs-

widrigen Beschluss der Hauptversammlung führen  

würde,

3.	 wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offen-

sichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn 

sie Beleidigungen enthält,

4.	 wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegen-

antrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung 

der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden 

ist,

5.	 wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich 

gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu 

mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 

nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der 

Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des 

vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

6.	 wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der 

Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht ver-

treten lassen wird, oder

7.	 wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei 

Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Ge-

genantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen  

beträgt.
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(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Be-

schlussfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Ge-

genanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

§ 127 AktG – Wahlvorschläge von Aktionären

	 Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern oder von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. 

Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der 

Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zu-

gänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben 

nach § 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält.

3. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärs-

vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Ge-

sellschaft verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunfts-

pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unterneh-

men sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzern-

abschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den 

Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. 

§ 131 Abs. 3 AktG nennt die Voraussetzungen unter denen der 

Vorstand Auskünfte verweigern darf, nach dieser Norm gilt fol-

gendes (Auszug aus § 131 Abs. 3 AktG): 

1.	 soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf

männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder  

einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-

chen Nachteil zuzufügen;

2.	 soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe ein-

zelner Steuern bezieht;

3.	 über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegen-

stände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem 

höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die 

Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;
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4.	 über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit 

die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne 

des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies 

gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss 

feststellt;

5.	 soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft 

strafbar machen würde;

6.	 soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs

institut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen 

im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Kon-

zernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;

7.	 soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft 

über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Haupt-

versammlung durchgängig zugänglich ist.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 

Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 131 AktG – Auskunftsrecht des Aktionärs (Auszug)

(1)	 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-

schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver-

bundenen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den 

Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 oder § 288 

des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär 

verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den 

Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt 

wird, die er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die 

Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens  

(§ 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Haupt-

versammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernla-

gebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen.
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Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter in der Hauptversamm-

lung zu verschiedenen Leitungs- und Ordnungsmaßnahmen be-

rechtig, u. a. auch zur Beschränkung des Rede- und Fragerechts. Die 

zugrunde liegende Regelung in der Satzung der Epigenomics AG  

lautet wie folgt:

§ 17 der Satzung „Vorsitz in der Hauptversammlung“ (Auszug)

(1)	 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats, einer seiner Stellvertreter oder ein sonstiges, 

vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied. Für den Fall, 

dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, 

wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung 

unter Vorsitz des ältesten Vorstandsmitglieds gewählt. Der 

Versammlungsleiter hat das Recht, das Frage- und Rederecht 

der Aktionäre zeitlich nach der Maßgabe des Folgenden zu 

beschränken:

a)	 Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Min-

derheitsverlangen nach § 122 AktG) nur über die Gegen-

stände Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung der 

Mitglieder des Vorstands, Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats, Wahl des Abschlussprüfers und Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien oder einzelne dieser Ge-

genstände Beschluss zu fassen, kann der Versammlungs-

leiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre in solcher 

Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung 

insgesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der 

Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleiben 

die Zeiträume außer Betracht, die auf Unterbrechungen 

der Hauptversammlung und die Rede des Vorstands  

sowie die Ausführungen des Versammlungsleiters vor  

Beginn der Generaldebatte entfallen.

b)	 Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Min-

derheitsverlangen nach § 122 AktG) auch über andere 

Gegenstände als nach Buchstabe a) Beschluss zu fassen, 

kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht 

der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass 

die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als zehn 

Stunden dauert. Buchstabe a) Satz 2 gilt entsprechend.
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c)	 Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht 

eines Aktionärs je Wortmeldung auf fünfzehn Minuten 

beschränken und, wenn sich im Zeitpunkt der Worter-

teilung an den Aktionär mindestens drei weitere Redner 

angemeldet haben, auf zehn Minuten beschränken. Der 

Versammlungsleiter kann die Frage- und Redezeit, die ei-

nem Aktionär während der Versammlung insgesamt zu-

steht, auf fünfundvierzig Minuten beschränken. 

d)	 Die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können 

vom Versammlungsleiter jederzeit, auch zu Beginn der 

Versammlung, angeordnet werden.

e)	 Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Buch-

staben a) bis d) gelten als angemessen im Sinne des  

§ 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.

(2)	 Unabhängig von dem Recht des Versammlungsleiters, das 

Frage- und Rederecht der Aktionäre nach Maßgabe von  

Abs. 1 zu beschränken, kann der Versammlungsleiter um 

22:30 Uhr des Versammlungstages den Debattenschluss an-

ordnen und mit den Abstimmungen zu den Tagesordnungs-

punkten beginnen. Nach Anordnung des Debattenschlusses 

sind in den Fällen des Satzes 1 weitere Fragen nicht mehr 

zulässig.

(3)	 Das Recht des Versammlungsleiters, das Frage- und Rede

recht der Aktionäre über die Bestimmungen in Abs. 1 und 2  

hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen oder 

nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter 

Grundsätze einzuschränken, bleibt von den Regelungen in 

Abs. 1 und 2 unberührt.



www.epigenomics.com


